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Zuwendung im Rahmen der Projektförderung des Fonds für Klimaschutz und nachhaltige 
Entwicklung der Europäischen Metropolregion Nürnberg e.V. 
 
 
Projekttitel: Klimamobil  
Projektträger: Stadt Erlangen 
 

 

  
  
Förderzeitraum: bis 31.08.2028  
(Nachträgliche Verlängerung nur nach rechtzeitiger Absprache und Begründung möglich) 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Offergeld, 
 
der Vergabebeirat des Fonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der Europäischen Metropolre-
gion Nürnberg e.V. (im Folgenden: „Unser Klimafonds“) hat positiv über Ihren Antrag beschieden. Im Rah-
men der Projektförderung des Fonds wird Ihnen (nachfolgend Zuwendungsempfänger/ -in genannt) fol-
gende Zuwendung vorbehaltlich der Mittelbereitstellung aus dem Fonds als Fehlbedarfsfinanzie-
rung gewährt. Ein weiterer Teil der beantragten Mittel wird über eine nachgelagerte Spendenkampagne 
versucht zu akquirieren. 
 
A. Art und Höhe der Mittel 
„Unser Klimafonds“ gewährt dem/ der Zuwendungsempfänger/-in für das Projekt eine an den Förderrichtli-
nien orientierte zweckgebundene Zuwendung bis zu einer Höhe von  
 

 
2.876,00 € 

(in Worten: Zweitausendachthundertsechsundsiebzig Euro) 
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Die Zuwendung erfolgt aus den Mitteln des Fonds. Die Auszahlung erfolgt in einzelnen Tranchen, wobei 
die erste Tranche maximal 10.000 Euro beträgt. Die Auszahlung etwaiger weiterer Tranchen erfolgt nach 
Vorlage des Verwendungsnachweises samt aller Belege und Anlagen der bisherigen Ausgaben. Um die 
jeweiligen Mittel, also die jeweilige Tranche, abzurufen, muss das zugehörige Formular (Verwendungs-
nachweis und weiterer Mittelabruf) verwendet werden (siehe Anlagen). Nicht benötigte Gelder werden 
nach dem Förderzeitraum mit Vorlage des Verwendungsnachweises samt aller Belege und Anlagen ermit-
telt und zurückgezahlt. 
 
B. Förderzeitraum 
 
Fördermittel dürfen jeweils nur im genannten Förderzeitraum verausgabt werden, d.h. die Ausgaben müs-
sen innerhalb des Förderzeitraums kassenwirksam werden. Eine Verlängerung des Förderzeitraums ist 
nach rechtzeitiger Absprache mit „Unser Klimafonds“ sowie nachvollziehbarer schriftlicher Begründung 
möglich. Es besteht kein Rechtsanspruch auf weitere Förderungen über den Förderzeitraum hinaus. 
 
 
C. Höhe der Zuwendung 
 
Die Zuwendung wird unter der Voraussetzung bewilligt, dass die Gesamtfinanzierung gesichert ist. Alle 
mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen, insbesondere Zuwendungen Dritter 
und/oder der Eigenmittel, die Sie als Zuwendungsempfänger/-in einbringen, sind als Deckungsmittel für 
alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben gleichrangig einzusetzen.  
Die Zuwendung wird in Bezugnahme auf Ihren im Antrag eingereichten und vom Vergabebeirat bewilligten 
Finanzierungsplan als verbindlich erklärt. Die in Ihrem Antrag aufgeführten Ausgaben werden –vorbehalt-
lich einer zweckentsprechenden und ordnungsgemäßen Verwendung der Mittel – in der geprüften und 
ggf. (im Rahmen der Bewilligung durch den Vergabebeirat) geänderten Höhe wie folgt als zuwendungsfä-
hig anerkannt:  
 
 
A Ausgaben Einzelposten 28.752 € 

1.Personalausgaben   
  
  

2.Sachausgaben   
   
   
   

  
  

3.Sonstiges  
(wie bspw. Abschreibun-
gen)  

  
  
  

 
B Einnahmen Einzelposten Kosten 

1. Eigenmittel 
 

 0 € 

2. Öffentliche Zuschüsse 
 

  

3. Andere Drittmittel  
 

  

4. Sonstige Einnahmen / 
Erlöse 
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5. Fördermittel Klimafonds   2.876,00 € 
6. Spendenkampagne 
Klimafonds 

 11.500 € 

 
C Gesamtfinanzierung  

Summe Ausgaben 
 

28.752 €  

Summe Einnahmen 
 

14.376 € 

Differenz 
 

14.376 € 

 
Die zuwendungsfähigen Ausgaben betragen in der Summe demnach bis zu 14.376 Euro. Die Fördermittel 
können Sie nach Einsendung des Mittelabrufsformulars sofort einfordern. Für die Mittel, die im Rahmen 
der Spendenkampagne akquiriert werden sollen, gelten ergänzende Bedingungen (siehe Punkt 14).  
Die Differenz wird z.B. durch eine Erhöhung des Eigenanteils oder eine Kostenkonsolidierung ausgegli-
chen. Wenn sich die Gesamtkosten des Projekts verringern, so reduzieren sich ursprünglich geplanter Ei-
genanteil und Fördermittel (Summe aus Fördermittel und Spendenkampagne) gleichmäßig auf Basis des 
aktuellen prozentualen Anteils an den Gesamtkosten.  
 
 
Hinweise an den/die Zuwendungsempfänger:in: 

• Die mit Hilfe der Zuwendung erworbenen Gegenstände bleiben für die Gesamtdauer des Projek-
tes an den Zuwendungszweck gebunden. Die Inventarisierungspflicht von Anschaffungen mit ei-
nem Wert von über 800,-- € (ohne USt) obliegt dem/der Zuwendungsempfänger:in (analog Nr. 6 
ANBest-P).  

• Reisekosten können nur nach dem Bundesreisekostengesetz (BRKG) geltend gemacht werden.  
• Für die öffentliche Vergabe von Aufträgen und Leistungen gilt die UVgO.  
• Das Besserstellungsverbot (Nr. 1.3 ANBest-P) bzw. der wirtschaftlichen Mittelverwendung (Nr. 1.1 

ANBest-P) sind zu beachten. 

 
Pflichten des Zuwendungsempfängers:  
Der Zuwendungsempfänger ist analog zu Nr. 5. ANBest-P verpflichtet, unverzüglich dem Geschäftsführer 
des Fonds anzuzeigen, wenn  

• er nach Vorlage des Finanzierungsplans – auch nach Vorlage des Verwendungsnachweises - 
weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von 
ihnen erhält oder wenn er – ggf. weitere – Mittel von Dritten erhält, 

• der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgeblichen Um-
stände sich ändern oder wegfallen 

• sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu 
erreichen ist, 

• die angeforderten oder ausgezahlten Beträge nicht alsbald nach der Auszahlung für fällige Zah-
lungen verbraucht werden können,  

• zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr entsprechend dem 
Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden,  

• ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragt oder eröffnet wird.  

 
 
D. Auflagen 
 
1.  Abwicklung der Maßnahme, Verwendungsprüfung, Prüfungsrecht 
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Die Abwicklung der Maßnahme sowie die Prüfung der Mittelverwendung erfolgt entsprechend der Num-
mern 1-7 der „Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung“ (s. Anlage). Bei 
abweichenden Regelungen gehen die Bestimmungen dieses Zuwendungsbescheides vor. 
Der Fonds ist berechtigt, die Abwicklung des geförderten Projektes beim/ bei der Zuwendungsempfänger/ 
-in zu überwachen sowie die zweckentsprechende Verwendung der bereitgestellten Mittel zu prüfen. Dies 
schließt eine Einsichtnahme in Projektunterlagen sowie Verträge, Bücher und Buchhaltungsunterlagen 
des/ der Zuwendungsempfängers/ -in ein. 
Der/ die Zuwendungsempfänger/ -in erklärt sich mit Vor-Ort-Prüfungen durch den Fonds einschließlich der 
von ihm Beauftragten einverstanden. Dies schließt eine Einsichtnahme in Projektunterlagen sowie Ver-
träge, Bücher und Buchhaltungsunterlagen des/ der Zuwendungsempfängers/ -in ein.  
 
 
2. Mittelanforderung und Verwendungsnachweis 
Die Erstattung der genannten Fördersumme erfolgt in einer (oder auf Wunsch mehreren) Tranche(n) nach 
Zusendung des Mittelabrufformulars (siehe Anhang) an die oben genannte Mailadresse von „Unser Klima-
fonds“.  
 
Sechs Wochen nach dem letzten Projekttag muss der Verwendungsnachweis (siehe Anhang) voll-
ständig in der Geschäftsstelle eingereicht werden. Für dieses Projekt endet diese Frist am 
15.10.2028.  
 
Im Verwendungsnachweis wird die wirtschaftliche, sparsame und nachhaltige Mittelverwendung doku-
mentiert. Hier listet der/die Projektverantwortliche in zeitlicher Abfolge alle im Förderzeitraum kassenwirk-
sam gewordenen Ausgaben sowie Einnahmen samt 
 

• Sachbericht 
• Belegliste 
• Nachweis der Öffentlichkeitsarbeit 
• Originalbelegen 
• Nachweis des Zahlungsflusses (Kontoauszüge)  

 
Ist die Differenz aus tatsächlich kassenwirksam gewordenen Ausgaben sowie Einnahmen (jenseits der 
Förderung durch „Unser Klimafonds“) kleiner als die überwiesene Fördersumme durch „Unser Klimafonds“ 
– wurde für die Umsetzung des Projekts also weniger Geld benötigt, als zunächst angenommen -, so wird 
dieser Betrag mit Einreichung des Verwendungsnachweises eigenständig durch den/die Zuwendungs-
empfänger:in zurückerstattet. 
 
Der/ die Zuwendungsempfänger:in ist zudem verpflichtet sämtliche Unterlagen des Projekts zur Nachprü-
fung bis zum Ablauf des dritten Kalenderjahres nach Ende des Förderzeitraums aufzubewahren, sofern 
nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungspflicht bestimmt ist.   
 
3. Öffentlichkeitsarbeit 
Der Zuwendungsempfänger verpflichtet sich, in geeigneter Art und Weise Öffentlichkeitsarbeit zu betrei-
ben und dabei folgende Festlegungen zur Öffentlichkeitsarbeit zu erfüllen: 
 

• Bei Veröffentlichungen und Verlautbarungen aller Art (z.B. Presseerklärungen, Publikationen, Ar-
beitsmaterialien, Berichten, Ankündigungen, Einladungen, Fachaufsätzen) muss in geeigneter 
Form auf die Förderung der jeweiligen Maßnahme durch den Fonds hingewiesen werden. 

• Das Logo des Fonds ist gemeinsam mit dem entsprechenden Förderzusatz an geeigneter Stelle 
sichtbar und nach den gültigen Regelungen zum Corporate Design anzubringen. Die zu verwen-
denden Logos werden von der Geschäftsführung zu Verfügung gestellt. 

• Ist bei Veröffentlichungen und Verlautbarungen aller Art eine Meinungsäußerung enthalten, ist 
folgender Zusatz mit aufzunehmen: „Die Veröffentlichungen stellen keine Meinungsäußerungen 
des Fonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der Europäischen Metropolregion 
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Nürnberg e.V. dar. Für inhaltliche Aussagen trägt der Autor/die Autorin bzw. tragen die Auto-
ren/Autorinnen die Verantwortung.“ 

• Websites und mobile Anwendungen sollen barrierefrei gemäß §§ 12 & 15 des Behindertengleich-
stellungsgesetztes BGG gestaltet werden. 

Folgende Medien der Öffentlichkeitsarbeit sind vor Veröffentlichung mit einer entsprechenden Laufzeit der 
Geschäftsstelle zur Prüfung und Freigabe vorzulegen: 
 

• Drucksachen 
• Werbematerialien 
• Workshopmaterialien, die den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt werden 
• Aufsätze und Fachartikel 
• Pressemitteilungen und Presseinterviews 
• elektronische Medien 
• Internetseiten  
• Corporate Identity 

 
Folgende Medien der Öffentlichkeitsarbeit sind der Geschäftsführung zur Kenntnis (und ggf. weiteren Ver-
breitung durch den Fonds) mitzuteilen: 

• Einladungen und Veranstaltungsankündigungen 
• Elektronisch versendete Newsletter 

 
4. Publizitäts- und Auskunftspflichten 
Der/ die Zuwendungsempfänger:in willigt ein, dass folgende Angaben zum Projekt im Rahmen der Öffent-
lichkeitsarbeit sowie der Dokumentation des Fonds veröffentlicht werden:  
 

a. Name des Trägers 
b. Zuwendungszweck mit Kurzbeschreibung 
c. Höhe der Zuwendung 
d. Projektbebilderung (bitte erstellen und uns zusenden) 

5. Nutzungsrecht 
„Unser Klimafonds“ ist dazu berechtigt, Leitfäden oder andere Publikationen, die im Rahmen der Projekt-
förderung entstanden, Dritten zur Verfügung zu stellen. Hintergrund ist die gewünschte Multiplikator:innen-
wirkung geförderter Projekte. Hierfür soll es Dritten möglich sein, von den Ideen, Umsetzungen und Erfah-
rungen geförderter Projekte zu lernen.  
 
6. Mitwirkung an der Berichterstattung/Monitoring/Evaluation/Qualitätsentwicklung 
Ferner ist der/die Zuwendungsempfänger:in verpflichtet, sich an einer etwaigen Berichterstattung, Monito-
ring, Evaluation, wissenschaftlichen Begleitung sowie Dokumentation des Projektes unentgeltlich zu betei-
ligen 
 
7. Datenschutz 
Der/ die Zuwendungsempfänger:in hat die datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten, insbeson-
dere wird auf den zweiten und dritten Abschnitt des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) hingewiesen. 
Erhobene personenbezogene Daten sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu anonymisieren.  
 
8. Antidiskriminierung 
Der/ die Zuwendungsempfänger:in verpflichtet sich im Rahmen des Wirkungsbereichs des geförderten 
Projekts dazu, keine Form diskriminierenden Verhaltens oder diskriminierender Äußerungen zu tätigen 
oder zu unterstützen. 
 
9. Vergabe von Leistungen 
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Es sind die Grundsätze des Wettbewerbs und der Transparenz sowie insbesondere der Grundsatz der 
wirtschaftlichen und sparsamen, und damit auch nachhaltigen, Mittelverwendung zu berücksichtigen. Pro-
duktbeschaffungen haben sich, sofern wirtschaftlich vertretbar, an Kriterien der Nachhaltigkeit zu orientie-
ren. Als Hilfestellung können z.B. Leitfäden und andere Materialien des „Pakts für nachhaltige Beschaf-
fung“ der Europäischen Metropolregion Nürnberg dienen (https://faire-metropolregionnuernberg.de/faire-
metropolregion/pakt-zur-nachhaltigen-beschaffung-1).   
 
Bei Abschluss von Honorarverträgen muss das vereinbarte Honorar in angemessenem Verhältnis zur 
Qualifikation der Honorarkraft stehen und marktüblich sein. Ein Honorarvertrag muss mindestens enthal-
ten:  
 

• die Namen der Vertragspartner:innen 
• die Laufzeit des Honorarvertrags 
• Gegenstand des Honorarvertrags (die zu erledigenden Aufgaben im Projekt) 
• die dabei anfallende und zu leistende Arbeitszeit (Stunde/Tag) 
• das voraussichtliche Gesamthonorar 
• die rechtsverbindlichen Unterschriften der Vertragspartner:innen 

Der Abschluss eines Honorarvertrags mit Mitarbeiter:innen aus Ihrem Personalbestand ist ausgeschlos-
sen, wenn diese bei Ihnen bereits sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. 
 
 
10. (Teil-) Widerruf des Zuwendungsbescheides 
Der Zuwendungsbescheid kann aus wichtigem Grund – auch mit Wirkung für die Vergangenheit – teil-
weise oder ganz widerrufen werden, insbesondere wenn 
 

a. die Voraussetzungen für den Zuwendungsbescheid nachträglich entfallen sind. 
b. die Bedingungen dieses Zuwendungsbescheides zur Bewilligung von Zuwendungen nicht oder 

nur teilweise erfüllt werden. 
c. dieser Zuwendungsbescheid durch Angaben des/ der Zuwendungsempfängers:in zustande ge-

kommen ist, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren. 
d. die Zuwendung nicht zweckentsprechend verwendet worden ist.  
e. ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens gestellt wird. 
f. der Zuwendungszweck nicht erreicht werden kann. 
g. der/ die Zuwendungsempfänger:inin seinen durch diesen Zuwendungsbescheid oder ergänzende 

Bescheide begründeten Verpflichtungen nicht nachkommt. 
h. die Buchführung nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird. 
i. die in diesem Zuwendungsbescheid formulierten Auflagen nicht fristgemäß erfüllt werden. 
j. die Durchführung des Projekts gemäß Konzeption nicht möglich oder gefährdet ist oder das Pro-

jekt vorzeitig beendet wird. 

 
11. Vorzeitige Beendigung des Projektes 
Wenn für den/ die Zuwendungsempfänger:in erkennbar wird, dass die Durchführung des Projektes gemäß 
Konzeption nicht möglich oder gefährdet ist, muss er/ sie den Fonds hiervon unaufgefordert und unver-
züglich schriftlich in Kenntnis setzen. 
 
 
12. Rückzahlungsansprüche 
Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht oder 
anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen oder 
sonst unwirksam geworden ist.  
Nicht verbrauchte oder zu erstattende Mittel sind unverzüglich unter Angabe des Verwendungszweckes 
und der Projektnummer dieses Zuwendungsbescheides auf folgendes Konto zu überweisen: 
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Kontoinhaber:  
Fonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der Europäischen Metropolregion Nürnberg 
Bank: Umweltbank 
IBAN: DE13 7603 5000 0002 6734 44 
 
Rückzahlungsansprüche werden in Höhe von 5 v. H. über dem jeweiligen Basissatz nach § 247 BGB ver-
zinst.  
 
13. Zusätzliche Auflagen 
Die Förderrichtlinien des Vereins Fonds für Klimaschutz und Nachhaltige Entwicklung der Europäischen 
Metropolregion Nürnberg e. V.  vom 11. Juli 2023 sind verbindlicher Bestandteil dieses Bescheides.  
 
14. Projektbezogene Spendenkampagne 
Für dieses Projekt wird zusätzlich eine Spendenkampagne über die Plattform „unser klimafonds“ gestar-
tet. Ziel der Kampagne ist die Akquise weiterer Spendengelder zur ausreichenden Förderung des Pro-
jekts. 
 
Der Vergabebeirat unseres Klimafonds hat beschlossen, dass für dieses Projekt bis zu 
 

11.500,00 EUR 
 
über eine Spendenkampagne akquiriert werden sollen. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Akquise 
dieses oder eines geringeren Betrags. Start und Ende der Laufzeit der Spendenkampagne werden indivi-
duell mit dem Projektträger abgestimmt, wobei sich unser Klimafonds vorbehält aus Kapazitätsgründen 
eine nicht abgeschlossene Spendenkampagne vorzeitig zu beenden sowie den Start einer Kampagne 
nach eigenen Erwägungen hinsichtlich der Kapazitäten zu terminieren. Für die Verwendung der Mittel, die 
über eine Spendenkampagne akquiriert und dem Projektträger zur Verfügung gestellt werden, gelten dar-
über hinaus die gleichen Bedingungen und Nachweispflichten, die in diesem Förderbescheid den regulä-
ren Fördermitteln zugrundegelegt werden. 
 
Bei vorzeitiger Beendigung einer Kampagne wird individuell mit dem Projektträger geklärt, ob das Projekt 
auch mit geringerer Mittelausstattung bzw. anderer Mittelaufteilung umgesetzt werden kann. Ist eine Um-
setzung des Projekts mit geringerer Mittelausstattung bzw. anderer Mittelaufteilung nicht möglich und eine 
Fortführung der Spendenkampagne aus Sicht unseres Klimafonds nicht mehr zielführend, so wird die Pro-
jektförderung unwirksam. Mit bereits akquirierten Spendengeldern wird gemäß des Verfahrens, das in den 
Nutzungsbedingungen für Spenden formuliert ist, umgegangen. 
 
Der Projektträger willigt ein, zur Umsetzung der Kampagne an der Öffentlichkeitsarbeit mitzuwirken. Dazu 
zählen kann beispielsweise die Übermittlung von Bild-/Videomaterial oder die Zusammenarbeit bei der 
Erstellung von Textbeiträgen und Interviews. Ferner erklärt sich der Projektträger damit einverstanden, 
öffentlichkeitswirksame Termine (z.B. einen Pressebesuch) im Zusammenhang mit dem Projekt zuzulas-
sen sowie für Gespräche mit potentiellen Spendern größerer Summen zur Verfügung zu stehen. 

 

 
Bamberg, 19. Nov. 2025 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
  
Andreas Eichenseher, Geschäftsführer Johann Kalb, Vereinsvorsitzender 
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Anlagen zum Zuwendungsbescheid 

• Förderrichtlinien 
• Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) in der je-

weils gültigen Fassung  
• Material für Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Logo) 
• Formular Verwendungsnachweis (Abschluss) mit Belegliste  
• Formular Verwendungsnachweis (Nachweis erster Ausgaben, um etwaige nächste Tranche der 

Fördersumme zu beantragen) mit Belegliste (nur nötig, wenn die Gesamtförderung nicht schon in 
erster Tranche ausgezahlt wurde) 

• Formular Mittelabruf (für die Übermittlung der Kontodaten und den Abruf der Fördermittel bzw ers-
ten Fördermitteltranche) 


